Was hat das Bundesverfassungsgericht beschlossen?

· Mit dem Grundgesetz vereinbar ist die Freigabe der Ladenöffnungszeiten von Montag bis Samstag über 24 Stunden am Tag, die mit dem Berliner Ladenöffnungsgesetz möglich geworden ist. 
· Ebenfalls verfassungskonform ist die warenbedingte Sonntagsöffnung, wie z.B. für Reisebedarf auf Bahnhöfen oder für „Tages-Notbedarf“ in Tankstellen. 
· Konditioniert verfassungsgemäß ist die in Berlin mögliche Ladenöffnung an zehn Sonntagen im Jahr (acht nach Festlegung des Senats, zwei in Eigenentscheidung des Handels), aber nur, wenn diese Ladenöffnung als im gesellschaftlichen Interesse liegend begründet wird.  
· Verfassungswidrig ist jedoch eine Sonntagsöffnung an mehreren Sonntagen hintereinander bzw. – siehe oben – ohne ausreichende gesellschaftliche Begründung bzw. aus rein kommerziellen Gründen. Konkret betrifft das die Berliner Regelung (die es im Übrigen auch in einigen anderen Bundesländern gibt), dass an allen Adventssonntagen geöffnet werden kann.

· Diese Verfassungswidrigkeit gilt aber erst ab dem 1. Januar 2010. Für 2009 ist es noch gestattet, an allen Adventssonntagen zu öffnen. 
· Diese Entscheidung fiel mit fünf zu drei Stimmen; sie war also heftig umstritten. 

Wie hat das Bundesverfassungsgericht argumentiert?

· Mit seiner knappen Mehrheit sah das Gericht in der Freigabe der Adventssonntage durch das Berliner Ladenöffnungsgesetz Art. 140 des Grundgesetzes verletzt. Dieser Artikel ist mit „Verhältnis von Staat und Kirche“ überschrieben und besteht aus den aus der Verfassung der Weimarer Republik (1919) übernommenen Artikeln 136 – 139 sowie 141. Speziell beruft sich das Bundesverfassungsgericht auf den unter Artikel 140 GG übernommenen Artikel 139 der Weimarer Verfassung, in dem es heißt „Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.“

· Natürlich ist das zunächst ein Schutz der Religionsfreiheit, denn Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung steht ja im Grundgesetz unter „Verhältnis von Staat und Kirche“. Dabei spielte keine Rolle, dass das Berliner Ladenöffnungsgesetz ein Landesgesetz ist und dass im Land Berlin nur unter 40 Prozent der Bevölkerung Mitglied in einer Religions- bzw. Glaubensgemeinschaft – und beileibe nicht nur in den christlichen Kirchen – sind.    

· Doch das Bundesverfassungsgericht konstatiert, dass Artikel 140 GG – und speziell Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung – nicht nur ein religiöses, sondern auch ein weltliches Interesse abdeckt. Unterstützend für diese Argumentation hat offensichtlich gewirkt, dass die Klage der Kirchen von der offen dokumentierten Solidarität der Gewerkschaften begleitet worden ist.

Ist damit das Berliner Ladenöffnungsgesetz gekippt?

· Nein. Diesbezügliche Äußerungen, vor allem der Medien, sind Ausdruck eines Wunschdenkens und keine adäquate Reflexion der real eingetretenen Situation.   

· „Gekippt“ sind lediglich zwei verkaufsoffene Adventssonntage, weil aufeinanderfolgende verkaufsoffene Sonntage als grundgesetzwidrig eingestuft wurden. Zwei verkaufsoffene Adventssonntage im Abstand von vierzehn Tagen wären – den entsprechenden politischen Willen vorausgesetzt – hingegen möglich.

· Zudem legt sich das Bundesverfassungsgericht nicht fest, wie viele verkaufsoffene Sonntage, die freilich ausreichend begründet sein müssen, mit dem Grundgesetz konform sind. Es kann also weiter an zehn Sonntagen, wenn denn nicht zwei aufeinander folgen, geöffnet werden, aber es könnten durchaus auch einige mehr – allerdings eine noch immer deutlich geringere Zahl als die aller Sonntage im Jahr – sein. Natürlich wäre es auch möglich, z.B. zwei verkaufsoffene Adventssonntage ersatzlos zu streichen.         

· All das ließe sich – so eine erste juristische Interpretation – im Rahmen des bestehenden Ladenöffnungsgesetzes machen. Insofern muss jetzt in Ruhe geprüft werden, ob eine Gesetzesnovellierung im Interesse völliger Klarheit überflüssig oder angemessen wäre. 

Hat Rot-Rot eine „weitere Klatsche“ bekommen?

· Auch eine solche Interpretation wird verbreitet, z.B. von der BERLINER ZEITUNG. Angesichts der Tatsache, dass es lediglich um zwei Adventssonntage und ansonsten um Klarstellungspflichten, aber auch um Erweiterungsmöglichkeiten und Gesetzesbestätigung geht, ist das eine mehr als schlichte Interpretation. In ihr kommt wohl eher die Enttäuschung über die Entscheidung zum Ausdruck, weil man sich mehr Schelte für Rot-Rot durch das Gericht erhofft hatte.  

· Von der Klägerseite sieht das katholische Erzbistum Berlin die christlich-abendländische „Feierkultur“ gestärkt, und die Vorsitzende der evangelischen Bischofskonferenz, die Hannoveraner Bischöfin Margot Kässmann, sieht im Urteil von Karlsruhe einen „Sieg über den Kommerz“. Der neue evangelische Bischof von Berlin und Brandenburg, Markus Dröge, lässt in der BERLINER ZEITUNG sogar die Muskeln spielen und schließt weitere Klagen nicht aus, wenn seiner Kirche Sonntagsöffnungen nicht ausreichend als gesellschaftlich begründet erscheinen. 
· Doch was ist das für eine Stärkung der Feierkultur, die durch das Verbot anderer Sonntagsbetätigungen bewirkt wird? Glaubt man wirklich, dass die Leute dann mangels anderer Ablenkungen zu mehr seelischer Erhebung und innerer Einkehr gelangen oder statt einzukaufen in die Kirchen gehen? Und ist ein Sieg über den Kommerz nicht eine illusionäre Hoffnung angesichts der bereits erfolgten Ankündigungen des Einzelhandels, dass man die Verkaufsausfälle an zwei Adventssonntagen schon zu absorbieren wisse? Und erwecken die Muskelspiele von Bischof Dröge nicht den faden Eindruck, als wolle man sich am atheistischen Berlin für die Niederlage beim Volksentscheid über eine Wahlpflicht zwischen Ethik und Religion rächen?

· Ernster zu nehmen sind die Einschätzungen der Gewerkschaften, dass Karlsruhe die Schutzrechte der im Einzelhandel abhängig Beschäftigten gestärkt habe, auch wenn das nicht das vordergründige Motiv der Richter gewesen sein mag. Doch sollten wir alle in diesem Zusammenhang in Rechnung stellen, dass heute über 50 Prozent der abhängig Beschäftigten bereits außerhalb der traditionellen Arbeitszeiten und während der traditionellen arbeitsfreien Zeiten dauerhaft tätig sind. Und wir sollten berücksichtigen, dass sich der Online-Einkauf lawinenhaft durchsetzt und bei einigen Produkten längst das traditionelle Einkaufen im Einzelhandel überholt hat. Und dass diese Tendenz anhaltend ist. Besteht angesichts dessen nicht die Existenzperspektive des Einzelhandels (dessen partiellen Zusammenbruch wir ja allerortens mitverfolgen müssen) darin, geöffnet zu haben, wenn die Leute Zeit zum Einkaufen haben? Vielleicht müsste sich die gewerkschaftliche Aktivität weniger auf die Reduzierung von zusätzlichern und rentablen Öffnungszeiten und mehr auf sozialpolitisch akzeptable Arbeits- und Lohnbedingungen für die zu diesen Zeiten Beschäftigten konzentrieren? Ich persönlich glaube nicht, dass der geschützte arbeitsfreie Sonntag noch viel Wert hat, wenn es immer weniger Einzelhandelseinrichtungen und demzufolge Arbeit, dann auch außerhalb der Sonntage, gibt…   

Wie sollten und wollen wir mit dem Urteil umgehen?
· Das Bundesverfassungsgericht ist das oberste deutsche Gericht. Seine Entscheidungen sind bindend und müssen befolgt und nicht von der Politik, die ja aus Karlsruhe nicht selten wegen der Nichteinhaltung des Grundgesetzes gerügt wird, bemeckert und benörgelt werden. 

· Demzufolge ist es völlig angemessen, dass die zuständige Senatorin für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, Katrin Lompscher (DIE LINKE), Gespräche mit allen Beteiligten – mit den Kirchen, mit den Gewerkschaften, mit dem Einzelhandel, mit der Politik - angekündigt hat, bevor eventuelle politische Schritte in Auswertung des Urteils von Karlsruhe gegangen werden.

· Das alles schränkt nicht das individuelle Recht ein, persönliche Zweifel an der Solidität der Karlsruher Entscheidung zu haben und zu äußern. Ich persönlich habe sogar ganz starke Zweifel: 1949 – nach den Jahren faschistischer Diktatur und Rechtswillkür – war es ganz sicher sogar ein Fortschritt, wenn sich die Verfassungsgeber am Jahr 1919 orientierten. Obwohl ich persönlich die Auffassung unterstütze, dass ein wenig mehr kritische Distanz zur Weimarer Reichsverfassung – wie in vielen anderen Verfassungsfragen ja praktiziert – auch in dieser Hinsicht angemessen gewesen wäre. Aber sich auch 2009 – fast einhundert Jahre danach, in denen gravierende Umbrüche in den gesellschaftlichen Verhältnissen, in der Lebens- und Arbeitsweise, in den Wertesystemen und im Verbraucherverhalten stattgefunden haben – an Vorstellungen des Jahres 1919 zu orientieren, halte ich schlicht nur für rückwärtsgewandt und zukunftsfeindlich. Ich hielte es eher für angemessen, unser Grundgesetz unserem sich dynamisch veränderndem Leben anzupassen, als all das zu negieren und Regelungen aus dem Jahr 1919 eng und dogmatisch auf das Heute und Morgen zu übertragen. 

· Und wer solche Überlegungen als sakrosankt empfindet, sollte sich in der Welt umsehen. In nahezu allen Ländern und vor allem Touristenzentren – und Berlin gehört immerhin zu den ersten drei europäischen Touristenzentren – sind die Sonntage verkaufsoffen, obwohl in vielen die Trennung von Staat und Kirche viel geringer als in der Bundesrepublik ausfällt. Und wem das zu allgemein ist: Selbst im erzkatholischen Italien ist es dem Handel überlassen, ob er sonntags geöffnet hat oder nicht und zwar an allen Sonntagen…    
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